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7. schließt sich den Schlussfolgerungen und Empfeh-
lungen an, die der Programm- und Koordinierungsausschuss
in Kapitel II Abschnitt C seines Berichts zur eingehenden
Evaluierung der politischen Angelegenheiten, in Kapitel III
Abschnitt A zum Jahresüberblicksbericht des Koordinie-
rungsrats der Leiter der Organisationen des Systems der Ver-
einten Nationen für 2009/10 und in Kapitel III Abschnitt B
zur Unterstützung der Vereinten Nationen für die Neue Part-
nerschaft für die Entwicklung Afrikas unterbreitet hat, und er-
sucht den Generalsekretär, für die rasche Umsetzung der ge-
nannten Empfehlungen zu sorgen.

RESOLUTION 65/245

Verabschiedet auf der 73. Plenarsitzung am 24. Dezember 2010,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/65/595,
Ziff. 6).

65/245. Konferenzplanung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen, na-
mentlich die Resolutionen 40/243 vom 18. Dezember 1985,
41/213 vom 19. Dezember 1986, 43/222 A bis E vom 21. De-
zember 1988, 51/211 A bis E vom 18. Dezember 1996,
52/214 vom 22. Dezember 1997, 53/208 A bis E vom 18. De-
zember 1998, 54/248 vom 23. Dezember 1999, 55/222 vom
23. Dezember 2000, 56/242 vom 24. Dezember 2001,
56/254 D vom 27. März 2002, 56/262 vom 15. Februar 2002,
56/287 vom 27. Juni 2002, 57/283 A vom 20. Dezember
2002, 57/283 B vom 15. April 2003, 58/250 vom 23. Dezem-
ber 2003, 59/265 vom 23. Dezember 2004, 60/236 A vom
23. Dezember 2005, 60/236 B vom 8. Mai 2006, 61/236 vom
22. Dezember 2006, 62/225 vom 22. Dezember 2007, 63/248
vom 24. Dezember 2008, 63/284 vom 30. Juni 2009 und
64/230 vom 22. Dezember 2009,

in Bekräftigung ihrer Resolution 42/207 C vom 11. De-
zember 1987, in der sie den Generalsekretär ersuchte, die
Gleichbehandlung der Amtssprachen der Vereinten Nationen
sicherzustellen,

nach Behandlung des Berichts des Konferenzausschus-
ses für 201026 und des entsprechenden Berichts des General-
sekretärs27,

sowie nach Behandlung des Berichts des Beratenden
Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen28,

in Bekräftigung der Bestimmungen betreffend die Kon-
ferenzdienste in ihren Resolutionen über die Mehrsprachig-
keit, insbesondere Resolution 63/306 vom 9. September
2009,

I

Konferenz- und Sitzungskalender

1. begrüßt den Bericht des Konferenzausschusses für
201026;

2. billigt den vom Konferenzausschuss vorgelegten
revidierten Entwurf des Konferenz- und Sitzungskalenders
der Vereinten Nationen für 201129, unter Berücksichtigung
der Anmerkungen des Ausschusses und vorbehaltlich der Be-
stimmungen dieser Resolution;

3. ermächtigt den Konferenzausschuss, im Konfe-
renz- und Sitzungskalender für 2011 die Anpassungen vorzu-
nehmen, die infolge der von der Generalversammlung auf ih-
rer fünfundsechzigsten Tagung getroffenen Maßnahmen und
Beschlüsse möglicherweise erforderlich werden;

4. stellt mit Befriedigung fest, dass das Sekretariat die
in den Resolutionen der Generalversammlung 53/208 A,
54/248, 55/222, 56/242, 57/283 B, 58/250, 59/265, 60/236 A,
61/236, 62/225 und 63/248 genannten Regelungen betreffend
den orthodoxen Karfreitag sowie die offiziellen Feiertage Id
al-Fitr und Id al-Adha berücksichtigt hat, und ersucht alle
zwischenstaatlichen Organe, diese Beschlüsse bei der Pla-
nung ihrer Sitzungen zu beachten;

5. ersucht den Generalsekretär, dafür Sorge zu tra-
gen, dass etwaige Änderungen des Konferenz- und Sitzungs-
kalenders in strikter Übereinstimmung mit dem Mandat des
Konferenzausschusses und den anderen einschlägigen Reso-
lutionen der Generalversammlung vorgenommen werden;

6. stellt fest, dass es den Entscheidungsprozess im
Fünften Ausschuss erleichtert, wenn diesem während seiner
informellen Konsultationen genaue, aktuelle und schlüssige
Informationen vorliegen;

II

A. Nutzung der Konferenzbetreuungsressourcen

1. bekräftigt die Praxis, dass bei der Nutzung der
Konferenzsäle den Sitzungen der Mitgliedstaaten Vorrang
einzuräumen ist;

2. stellt fest, dass der Gesamtauslastungsfaktor an
den vier Hauptdienstorten im Jahr 2009 86 Prozent betrug,
gegenüber 85 Prozent im Jahr 2008 und 83 Prozent im Jahr
2007, und damit über dem festgelegten Richtwert von 80 Pro-
zent lag;

3. begrüßt die Maßnahmen der Organe, die ihre Ar-
beitsprogramme im Hinblick auf eine optimale Auslastung
der Konferenzbetreuungsressourcen angepasst haben, und er-
sucht den Konferenzausschuss, mit den Sekretariaten und
Vorständen der Organe, die ihre Konferenzbetreuungsres-
sourcen nicht ausreichend nutzen, weiter Konsultationen zu
führen;

26 Official Records of the General Assembly, Sixty-fifth Session, Supple-
ment No. 32 (A/65/32).
27 A/65/122.
28 A/65/484 und Corr.1.

29 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-fifth Session,
Supplement No. 32 (A/65/32), Anhang II.
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4. ist sich dessen bewusst, dass aufgrund des verspä-
teten Beginns und des ungeplanten vorzeitigen Endes von Sit-
zungen ein Zeitverlust entsteht, der sich erheblich auf den
Auslastungsfaktor der Organe auswirkt, und bittet die Sekre-
tariate und Vorstände der Organe, in ausreichendem Maße
darauf zu achten, dass Sitzungen weder verspätet beginnen
noch ungeplant vorzeitig enden;

5. stellt fest, dass für 95 Prozent der 2009 in New
York abgehaltenen Sitzungen derjenigen Organe, die zur Ab-
haltung von Sitzungen „nach Bedarf“ ermächtigt sind, Dol-
metschdienste bereitgestellt wurden, gegenüber 90 Prozent
im Jahr 2008, und ersucht den Generalsekretär, über den Kon-
ferenzausschuss auch künftig über die Bereitstellung von
Konferenzdiensten für diese Organe Bericht zu erstatten;

6. fordert die zwischenstaatlichen Organe nach-
drücklich auf, ihren jeweiligen Anspruch auf Konferenzbe-
treuungsdienste zu überprüfen und ihr Arbeitsprogramm auf
der Grundlage ihrer tatsächlichen Inanspruchnahme der Kon-
ferenzbetreuungsressourcen zu planen und anzupassen, mit
dem Ziel, die Konferenzdienste noch effizienter zu nutzen;

7. ist sich der Bedeutung bewusst, welche den Sitzun-
gen regionaler und anderer wichtiger Gruppen von Mitglied-
staaten für den reibungslosen Ablauf der Tagungen der zwi-
schenstaatlichen Organe zukommt, ersucht den Generalsekre-
tär, dafür zu sorgen, dass allen Anträgen auf Konferenzdiens-
te für die Sitzungen regionaler und anderer wichtiger Grup-
pen von Mitgliedstaaten so weit wie möglich entsprochen
wird, und ersucht das Sekretariat, die Antragsteller so frühzei-
tig wie möglich über die Verfügbarkeit von Konferenzdien-
sten, einschließlich Dolmetschdiensten, sowie über Änderun-
gen, die sich vor der Sitzung ergeben könnten, zu unterrich-
ten;

8. stellt fest, dass der Anteil der an den vier Haupt-
dienstorten abgehaltenen Sitzungen regionaler und anderer
wichtiger Gruppen von Mitgliedstaaten, für die Dolmetsch-
dienste bereitgestellt wurden, 2009 bei 79 Prozent lag, gegen-
über 77 Prozent im Jahr 2008, und ersucht den Generalsekre-
tär, auch weiterhin innovative Wege zur Bewältigung der
Schwierigkeiten zu nutzen, denen sich einige Mitgliedstaaten
infolge mangelnder Konferenzdienste für bestimmte Sitzun-
gen regionaler und anderer wichtiger Gruppen von Mitglied-
staaten gegenübersehen, und der Generalversammlung über
den Konferenzausschuss darüber Bericht zu erstatten;

9. fordert die zwischenstaatlichen Organe erneut
nachdrücklich auf, in der Planungsphase alles zu unterneh-
men, um die Sitzungen regionaler und anderer wichtiger
Gruppen von Mitgliedstaaten zu berücksichtigen, diese Sit-
zungen in ihren Arbeitsprogrammen vorzusehen und die
Konferenzdienste lange im Voraus über etwaige Absagen in
Kenntnis zu setzen, sodass ungenutzte Konferenzbetreuungs-
ressourcen nach Möglichkeit für Sitzungen regionaler und an-
derer wichtiger Gruppen von Mitgliedstaaten zugeteilt wer-
den können;

10. stellt mit Befriedigung fest, dass im Einklang mit
mehreren Resolutionen der Generalversammlung, namentlich
Resolution 64/230 Abschnitt II.A Ziffer 9, und entsprechend

der Amtssitzregel alle Sitzungen der in Nairobi ansässigen
Organe der Vereinten Nationen im Jahr 2009 in Nairobi abge-
halten wurden, und ersucht den Generalsekretär, der Ver-
sammlung auf ihrer sechsundsechzigsten Tagung über den
Konferenzausschuss darüber Bericht zu erstatten;

11. nimmt davon Kenntnis, dass die laufenden Werbe-
maßnahmen und -initiativen der Verwaltung des Konferenz-
zentrums der Wirtschaftskommission für Afrika dazu geführt
haben, dass die Auslastung der Räumlichkeiten im Jahr 2009
stetig zugenommen hat;

12. ersucht den Generalsekretär, auch weiterhin zu er-
kunden, wie das Konferenzzentrum der Wirtschaftskommis-
sion für Afrika stärker ausgelastet werden kann, und der Ge-
neralversammlung auf ihrer sechsundsechzigsten Tagung
darüber Bericht zu erstatten;

13. fordert den Generalsekretär und die Mitgliedstaa-
ten auf, die Leitlinien und Verfahren einzuhalten, die in der
Verwaltungsanweisung für die Genehmigung der Nutzung
der Räumlichkeiten der Vereinten Nationen für Sitzungen,
Konferenzen, Sonderveranstaltungen und Ausstellungen30

aufgeführt sind;

14. betont, dass diese Sitzungen, Konferenzen, Son-
derveranstaltungen und Ausstellungen mit den Zielen und
Grundsätzen der Vereinten Nationen vereinbar sein müssen;

B. Auswirkungen des Sanierungsgesamtplans,
Strategie IV (stufenweiser Ansatz), auf die während 
seiner Durchführung am Amtssitz stattfindenden
Sitzungen

1. ersucht den Generalsekretär, dafür zu sorgen, dass
die Durchführung des Sanierungsgesamtplans, einschließlich
der vorübergehenden Unterbringung von Konferenzbetreu-
ungspersonal in Ausweichräumlichkeiten, die Qualität der
den Mitgliedstaaten in den sechs Amtssprachen bereitgestell-
ten Konferenzdienste und die Gleichbehandlung der Spra-
chendienste, die über die gleichen günstigen Arbeitsbedin-
gungen und die gleichen Ressourcen verfügen sollen, nicht
beeinträchtigt, damit die erbrachten Dienste von höchster
Qualität sind;

2. ersucht alle, die Sitzungen beantragen und veran-
stalten, in sämtlichen mit der Terminplanung für die Sitzun-
gen zusammenhängenden Angelegenheiten enge Verbindung
zu der Sekretariats-Hauptabteilung Generalversammlung und
Konferenzmanagement zu halten, damit die während der
Bauarbeiten stattfindenden Aktivitäten am Amtssitz mit ei-
nem Höchstmaß an Planungssicherheit koordiniert werden
können;

3. ersucht den Konferenzausschuss, die Angelegen-
heit laufend weiter zu verfolgen, und ersucht den Generalse-
kretär, dem Ausschuss regelmäßig über die den Konferenz-
und Sitzungskalender der Vereinten Nationen während der

30 ST/AI/416.
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Bauarbeiten betreffenden Angelegenheiten Bericht zu erstat-
ten;

4. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen der in der
Hauptabteilung Generalversammlung und Konferenzma-
nagement vorhandenen Ressourcen auch weiterhin für eine
ausreichende informationstechnologische Unterstützung der
Konferenzdienste zu sorgen, damit sie während der Durch-
führung des Sanierungsgesamtplans reibungslos arbeiten
können;

5. nimmt davon Kenntnis, dass ein Teil des Konfe-
renzbetreuungspersonals und der informationstechnologi-
schen Ressourcen der Hauptabteilung Generalversammlung
und Konferenzmanagement für die Dauer der Durchführung
des Sanierungsgesamtplans vorübergehend in Ausweich-
räumlichkeiten untergebracht ist, und ersucht den Generalse-
kretär, im Rahmen der in der Hauptabteilung vorhandenen
Ressourcen auch weiterhin für eine ausreichende Unterstüt-
zung zu sorgen, um die fortgesetzte Aufrechterhaltung der in-
formationstechnologischen Einrichtungen der Hauptabtei-
lung, die Umsetzung der globalen Informationstechnolo-
gie-Initiative und die Erbringung hochwertiger Konferenz-
dienste zu gewährleisten;

6. ersucht den Generalsekretär, bei Initiativen, die
sich auf die Nutzung der Konferenzdienste und -einrichtun-
gen auswirken, die Mitgliedstaaten zu konsultieren;

III

Integriertes globales Management

1. nimmt Kenntnis von den Fortschritten bei der
Durchführung des globalen Informationstechnologie-Pro-
jekts, das die Integration der Informationstechnologie in die
Sitzungsmanagement- und Dokumentenverarbeitungssyste-
me an allen Dienstorten zum Ziel hat, sowie von dem globa-
len Konzept für die Harmonisierung der Normen und infor-
mationstechnologischen Mittel und den Austausch bewährter
Praktiken und technologischer Fortschritte zwischen den
Konferenzdiensten an den vier Hauptdienstorten;

2. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von den An-
strengungen des Generalsekretärs, unter Verwendung inter-
ner Kapazitäten die Nutzung der Konferenzdienste zu verbes-
sern, insbesondere durch die Durchführung des Projekts des
elektronischen Sitzungsmanagementsystems (e-Meets) und
des Programms für die Einteilung von Dolmetschern
(e-APG-Modul) („Projekt 2“)31, und ersucht den Generalse-
kretär, der Generalversammlung auf ihrer sechsundsechzigs-
ten Tagung über andere diesbezügliche Maßnahmen Bericht
zu erstatten;

3. ersucht den Generalsekretär, für die vollständige
Durchführung des Projekts für das globale Dokumentenma-
nagement („Projekt 3“)31 zu sorgen und der Generalversamm-
lung auf ihrer sechsundsechzigsten Tagung darüber Bericht
zu erstatten;

4. nimmt Kenntnis von den im Rahmen des integrier-
ten globalen Managements unternommenen Initiativen zur
Straffung der Verfahren, zur Erzielung von Größenvorteilen
und zur Verbesserung der Qualität der Konferenzdienste und
betont in diesem Zusammenhang, wie wichtig es ist, die
Gleichbehandlung des Konferenzbetreuungspersonals sicher-
zustellen und dafür zu sorgen, dass der Grundsatz der glei-
chen Einstufung für gleiche Arbeit an den vier Hauptdienstor-
ten befolgt wird;

5. betont, dass die Hauptziele der Hauptabteilung Ge-
neralversammlung und Konferenzmanagement darin beste-
hen, fristgerecht hochwertige Dokumente in allen Amtsspra-
chen im Einklang mit den geltenden Vorschriften vorzulegen
und den Mitgliedstaaten an allen Dienstorten hochwertige
Konferenzdienste bereitzustellen und diese Ziele im Einklang
mit den einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung
so effizient und kostenwirksam wie möglich zu erreichen;

6. ersucht den Generalsekretär, dafür zu sorgen, dass
alle Sprachendienste gleich behandelt werden und dass sie
über die gleichen günstigen Arbeitsbedingungen und die glei-
chen Ressourcen verfügen, damit die von ihnen erbrachten
Dienste von höchster Qualität sind, unter voller Achtung der
Besonderheiten der sechs Amtssprachen sowie unter Berück-
sichtigung ihres jeweiligen Arbeitsanfalls;

7. weist erneut darauf hin, dass der Generalsekretär
dafür sorgen muss, dass die an allen Dienstorten verwendeten
Technologien kompatibel und in allen Amtssprachen nutzer-
freundlich sind;

8. ersucht den Generalsekretär, die Aufgabe des La-
dens aller wichtigen älteren Dokumente der Vereinten Natio-
nen auf die Website der Vereinten Nationen in allen sechs
Amtssprachen vorrangig abzuschließen, damit diese Archive
den Mitgliedstaaten auch über dieses Medium zur Verfügung
stehen;

9. erklärt erneut, dass die Zufriedenheit der Mitglied-
staaten einer der wichtigsten Leistungsindikatoren im Bereich
des Konferenzmanagements und der Konferenzdienste ist;

10. ersucht den Generalsekretär, auch weiterhin si-
cherzustellen, dass die Maßnahmen, die die Hauptabteilung
Generalversammlung und Konferenzmanagement ergriffen
hat, um von den Mitgliedstaaten eine Evaluierung der Quali-
tät der für sie bereitgestellten Konferenzdienste einzuholen,
die ein wichtiger Leistungsindikator der Hauptabteilung ist,
allen Mitgliedstaaten gleichermaßen die Möglichkeit bieten,
ihre Evaluierung in den sechs Amtssprachen der Vereinten
Nationen vorzulegen, und in vollem Einklang mit den ein-
schlägigen Resolutionen der Generalversammlung stehen,
und ersucht den Generalsekretär, der Versammlung über den
Konferenzausschuss über die in dieser Hinsicht erzielten
Fortschritte Bericht zu erstatten;

11. ersucht den Generalsekretär außerdem, auch wei-
terhin die besten Praktiken und Methoden zur Evaluierung
der Kundenzufriedenheit zu erkunden und der Generalver-
sammlung regelmäßig über die erzielten Ergebnisse Bericht
zu erstatten;

31 Siehe A/63/119 und Corr.1, Abschn. II.B.
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12. begrüßt die von der Hauptabteilung Generalver-
sammlung und Konferenzmanagement unternommenen An-
strengungen, von den Mitgliedstaaten eine Evaluierung der
Qualität der für sie bereitgestellten Konferenzdienste einzu-
holen, und ersucht den Generalsekretär, auch weiterhin inno-
vative Wege zur systematischen Erfassung und Analyse der
Rückmeldungen von Mitgliedstaaten und Ausschussvorsit-
zenden und -sekretären zur Qualität der Konferenzdienste zu
erkunden und der Generalversammlung über den Konferenz-
ausschuss darüber Bericht zu erstatten;

13. ersucht den Generalsekretär, die Generalversamm-
lung über die in Bezug auf das integrierte globale Manage-
ment erzielten Fortschritte unterrichtet zu halten;

14. stellt mit Besorgnis fest, dass der Generalsekretär
die in Abschnitt III Ziffer 4 ihrer Resolution 63/248 und in
Abschnitt III Ziffer 12 ihrer Resolution 64/230 erbetenen In-
formationen über die finanziellen Einsparungen, die dank der
Durchführung der Projekte des integrierten globalen Manage-
ments erzielt worden sind, nicht in seinen Bericht über die
Konferenzplanung27 aufgenommen hat, und ersucht den Ge-
neralsekretär erneut, sich verstärkt darum zu bemühen, diese
Informationen in seinen nächsten Bericht über die Konferenz-
planung aufzunehmen;

15. ersucht den Generalsekretär, die Effizienz- und
Rechenschaftsmechanismen des Konferenzmanagements an
allen vier Hauptdienstorten zu bewerten und der Generalver-
sammlung auf ihrer sechsundsechzigsten Tagung darüber Be-
richt zu erstatten;

IV

Fragen der Dokumentation und der Veröffentlichungen

1. hebt hervor, wie überaus wichtig die Gleichstel-
lung der sechs Amtssprachen der Vereinten Nationen ist;

2. bekräftigt ihren Beschluss in Abschnitt IV ihrer
Resolution 64/230, dass alle von der Arbeitsgruppe des Men-
schenrechtsrats für die allgemeine regelmäßige Überprüfung
verabschiedeten Berichte im Einklang mit den Resolutionen
der Generalversammlung 36/117 A vom 10. Dezember 1981,
51/211 A bis E, 52/214, 53/208 A bis E und 59/265 rechtzei-
tig vor ihrer Behandlung durch den Rat als Dokumente in al-
len Amtssprachen der Vereinten Nationen herausgegeben
werden, und ersucht den Generalsekretär, die dafür notwendi-
ge Unterstützung bereitzustellen;

3. verweist erneut auf die Bedeutung der fristgerech-
ten Herausgabe der Dokumente für den Fünften Ausschuss;

4. wiederholt mit Besorgnis ihr Ersuchen an den Ge-
neralsekretär, dafür zu sorgen, dass die Regeln betreffend die
gleichzeitige Verteilung von Dokumenten in allen sechs
Amtssprachen sowohl für die Verteilung von Druckexempla-
ren als auch für die Einstellung der Dokumentation der be-
schlussfassenden Organe in das Elektronische Dokumenten-
archiv und die Veröffentlichung auf der Website der Verein-
ten Nationen streng eingehalten werden, entsprechend Ab-
schnitt III Ziffer 5 ihrer Resolution 55/222;

5. bekräftigt, dass der Fünfte Ausschuss der für Ver-
waltungs- und Haushaltsfragen zuständige Hauptausschuss
der Generalversammlung ist;

6. betont, dass die mit dem Konferenzmanagement,
einschließlich der Dokumentation, zusammenhängenden An-
gelegenheiten in den Zuständigkeitsbereich des Fünften Aus-
schusses fallen;

7. bekräftigt ihren Beschluss in Abschnitt III Ziffer 9
ihrer Resolution 59/265, dass der Herausgabe von Dokumen-
ten in allen sechs Amtssprachen zu Planungs-, Haushalts- und
Verwaltungsfragen, die die Generalversammlung dringend
prüfen muss, Vorrang einzuräumen ist;

8. ersucht den Generalsekretär erneut, alle Hauptab-
teilungen des Sekretariats anzuweisen, in ihre Berichte fol-
gende Bestandteile aufzunehmen:

a) Zusammenfassung des Berichts;

b) zusammengefasste Schlussfolgerungen, Empfeh-
lungen und andere vorgeschlagene Maßnahmen;

c) sachdienliche Hintergrundinformationen;

9. ersucht erneut darum, dass in allen Dokumenten,
die das Sekretariat, zwischenstaatliche Organe und Sachver-
ständigengremien den beschlussfassenden Organen zur Be-
handlung und Beschlussfassung vorlegen, die Schlussfolge-
rungen und Empfehlungen im Fettdruck erscheinen;

10. stellt mit Befriedigung fest, dass die Hauptabtei-
lung Generalversammlung und Konferenzmanagement alle
rechtzeitig und im Rahmen der Höchstzahl von Wörtern ein-
gereichten Dokumente innerhalb von vier Wochen bearbeitet
hat, und legt dem Generalsekretär nahe, für die Beibehaltung
dieses Leistungsniveaus zu sorgen;

11. erkennt an, dass ein mehrgleisiger Ansatz erfor-
derlich ist, um für die anhaltenden Schwierigkeiten mit der
verspäteten Herausgabe der Dokumente für den Fünften Aus-
schuss eine Lösung zu finden;

12. erkennt die Arbeit an, die der unter dem Vorsitz
der Hauptabteilung Generalversammlung und Konferenzma-
nagement stehende Arbeitsstab bei der Bewältigung des Pro-
blems der verspäteten Herausgabe von Dokumenten für den
Fünften Ausschuss leistet;

13. legt den Vorsitzenden des Fünften Ausschusses
und des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haus-
haltsfragen nahe, die Zusammenarbeit zwischen den beiden
Organen auf dem Gebiet der Dokumentation weiter zu för-
dern;

14. begrüßt die fortgesetzten Anstrengungen, die der
Arbeitsstab unternimmt, um den Prozess der Einreichung der
Dokumente durch die Urheberabteilungen des Sekretariats zu
steuern;

15. fordert die Urheberabteilungen nachdrücklich auf,
die Fristen vollständig einzuhalten, damit das Ziel der pünkt-
lichen Einreichung von 90 Prozent der Dokumente erreicht
wird, und ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, dass



VI. Resolutionen aufgrund der Berichte des Fünften Ausschusses

617

die verspätete Einreichung von Dokumenten nicht die Her-
ausgabe der fristgerecht und unter Einhaltung der festgeleg-
ten Richtlinien vorgelegten Dokumente beeinträchtigt;

16. ersucht den Generalsekretär, in seinen nächsten
Bericht über die Konferenzplanung weitere Informationen
über die Ausnahmeregelung für die Einreichung von Doku-
menten aufzunehmen, die die Höchstzahl von Wörtern über-
schreiten und/oder den Richtlinien der Generalversammlung
für Berichte des Sekretariats, von zwischenstaatlichen Orga-
nen und von Nebenorganen nicht entsprechen, namentlich
über die Kriterien für die Erteilung von Ausnahmegenehmi-
gungen und ihre Anwendung während der vergangenen drei
Jahre;

V

Fragen der Übersetzung und Dolmetschung

1. ersucht den Generalsekretär, sich verstärkt darum
zu bemühen, dass in allen sechs Amtssprachen Dolmetsch-
und Übersetzungsdienste von höchster Qualität bereitgestellt
werden;

2. ersucht den Generalsekretär außerdem, von den
Mitgliedstaaten auch weiterhin eine Evaluierung der Qualität
der für sie bereitgestellten Konferenzdienste einzuholen, na-
mentlich im Wege zweimal jährlich stattfindender sprachspe-
zifischer Informationssitzungen, und sicherzustellen, dass
diese Maßnahmen allen Mitgliedstaaten gleichermaßen die
Möglichkeit bieten, ihre Evaluierungen in den sechs Amts-
sprachen der Vereinten Nationen vorzulegen, und dass sie in
vollem Einklang mit den einschlägigen Resolutionen der Ge-
neralversammlung stehen;

3. ersucht den Generalsekretär erneut, dafür zu sor-
gen, dass die in den Übersetzungs- und Dolmetschdiensten
verwendete Terminologie dem neuesten Stand der Sprachnor-
men und der neuesten Terminologie der Amtssprachen ent-
spricht, um höchste Qualität zu gewährleisten;

4. bekräftigt Abschnitt V Ziffer 3 ihrer Resolution
61/236, Abschnitt V Ziffer 3 ihrer Resolution 62/225, Ab-
schnitt V Ziffer 5 ihrer Resolution 63/248 und Abschnitt V
Ziffer 4 ihrer Resolution 64/230 und ersucht den Generalse-
kretär erneut, bei der Einstellung von Zeitpersonal in den
Sprachendiensten dafür zu sorgen, dass alle Sprachendienste
gleich behandelt werden und dass sie über die gleichen güns-
tigen Arbeitsbedingungen und die gleichen Ressourcen verfü-
gen, damit die von ihnen erbrachten Dienste von höchster
Qualität sind, unter voller Achtung der Besonderheiten jeder
der sechs Amtssprachen sowie unter Berücksichtigung des je-
weiligen Arbeitsanfalls der Sprachendienste;

5. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von den vom Se-
kretariat ergriffenen Maßnahmen zur Besetzung freier Stellen
in den Sprachendiensten im Büro der Vereinten Nationen in
Nairobi, ersucht den Generalsekretär erneut, weitere Maßnah-
men zur Senkung des Anteils unbesetzter Stellen in Nairobi
zu prüfen, und ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer sechsundsechzigsten Tagung darüber Be-
richt zu erstatten;

6. ersucht den Generalsekretär, die Auswahlwettbe-
werbe für die Rekrutierung von Sprachpersonal mit ausrei-
chendem Vorlauf abzuhalten, damit freie und frei werdende
Stellen in den Sprachendiensten rasch besetzt werden können,
und die Generalversammlung auf ihrer sechsundsechzigsten
Tagung über die in dieser Hinsicht unternommenen Anstren-
gungen zu unterrichten;

7. ersucht den Generalsekretär außerdem, die Quali-
tät der Übersetzungen von Dokumenten in die sechs Amts-
sprachen weiter zu verbessern und dabei der Genauigkeit der
Übersetzungen besondere Bedeutung beizumessen;

8. ersucht den Generalsekretär ferner, unter anderem
mit dem Ziel weiterer Effizienzgewinne den Anteil der exter-
nen Übersetzungen zu erhöhen, wenn dies zu einem Endpro-
dukt führt, dessen Qualität mit der interner Übersetzungen
vergleichbar ist, und der Generalversammlung auf ihrer
sechsundsechzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten;

9. ersucht den Generalsekretär erneut, an allen
Dienstorten eine ausreichende Zahl von Bediensteten der ent-
sprechenden Rangstufe bereitzustellen, um eine angemessene
Qualitätskontrolle der externen Übersetzungen zu gewähr-
leisten, unter gebührender Berücksichtigung des Grundsatzes
der gleichen Einstufung für gleiche Arbeit;

10. verweist erneut auf die Ziffern 70 bis 74 des Be-
richts des Generalsekretärs27 und ersucht den Generalsekretär,
im Rahmen des Entwurfs des Programmhaushaltsplans für
den Zweijahreszeitraum 2012-2013 die in Ziffer 75 vorge-
schlagene Neubewertung vorzusehen;

11. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer sechsundsechzigsten Tagung über die Er-
fahrungen, die Erkenntnisse und die bewährten Praktiken der
Hauptdienstorte bei der Qualitätskontrolle der externen Über-
setzungen Bericht zu erstatten und dabei auch auf die Anfor-
derungen in Bezug auf die Zahl der für diese Aufgabe benö-
tigten Bediensteten und deren angemessene Rangstufe einzu-
gehen;

12. legt dem Generalsekretär nahe, organisationsweit
standardisierte Leistungsindikatoren festzulegen und Kalku-
lationsmodelle für eine kostenwirksamere Strategie der inter-
nen Dokumentenverarbeitung aufzustellen, und ersucht ihn,
der Generalversammlung auf ihrer sechsundsechzigsten Ta-
gung die entsprechenden Informationen vorzulegen;

13. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von den Maß-
nahmen, die der Generalsekretär im Einklang mit ihren Reso-
lutionen ergriffen hat, um unter anderem die Frage der Erset-
zung von in den Ruhestand tretenden Bediensteten in den
Sprachendiensten anzugehen, und ersucht den Generalsekre-
tär, diese Anstrengungen fortzusetzen und zu verstärken, na-
mentlich durch eine verstärkte Zusammenarbeit mit den Ein-
richtungen, die Sprachexperten ausbilden, um den Bedarf in
den sechs Amtssprachen der Vereinten Nationen zu decken;

14. stellt in diesem Zusammenhang fest, dass Verein-
barungen mit solchen Sprachausbildungseinrichtungen noch
nicht in allen geografischen Regionen, insbesondere Afrika
und Lateinamerika, unterzeichnet worden sind, und ersucht
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den Generalsekretär, Kontaktprogramme mit Sprachausbil-
dungseinrichtungen in allen Regionen verstärkt zu fördern,
darunter durch Praktikumsangebote, und innovative Wege
zur stärkeren Bekanntmachung dieser Programme zu be-
schreiten;

15. ersucht die Hauptabteilung Generalversammlung
und Konferenzmanagement, sich in Zusammenarbeit mit dem
Bereich Personalmanagement verstärkt darum zu bemühen,
Beschäftigungs- und Praktikumsmöglichkeiten in den Spra-
chendiensten an den vier Hauptdienstorten in allen Mitglied-
staaten besser bekannt zu machen;

16. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von den positi-
ven Erfahrungen mit Traineeprogrammen im Büro der Ver-
einten Nationen in Wien, durch die Nachwuchskräfte in den
Übersetzungs- und Dolmetschdiensten der Vereinten Natio-
nen ausgebildet werden und ihr Interesse an einer Beschäfti-
gung in diesen Diensten gefördert wird, und ersucht den Ge-
neralsekretär, die Initiative weiterzuentwickeln, ihre Auswei-
tung auf alle Dienstorte zu erwägen und der Generalver-
sammlung auf ihrer sechsundsechzigsten Tagung darüber Be-
richt zu erstatten;

17. stellt fest, dass die von den Sanktionsausschüssen
des Sicherheitsrats aufgestellten konsolidierten Listen der
Personen und Einrichtungen, die Sanktionen unterliegen, bis-
her nicht in alle sechs Amtssprachen übersetzt wurden, und
empfiehlt der Informellen Arbeitsgruppe des Sicherheitsrats
für Dokumentation und andere Verfahrensfragen, sich mit der
Praxis bei der Herausgabe dieser konsolidierten Listen, ein-
schließlich deren Übersetzung, zu befassen.

RESOLUTION 65/246

Verabschiedet auf der 73. Plenarsitzung am 24. Dezember 2010,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/65/492/Add.1, Ziff. 6).

65/246. Beitragsschlüssel für die Aufteilung der
Ausgabenlast der Vereinten Nationen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen und Be-
schlüsse über den Beitragsschlüssel für die Aufteilung der
Ausgabenlast der Vereinten Nationen, einschließlich ihrer
Resolutionen 55/5 B und C vom 23. Dezember 2000, 57/4 B
vom 20. Dezember 2002, 58/1 B vom 23. Dezember 2003 und
64/248 vom 24. Dezember 2009,

nach Behandlung des Berichts des Beitragsausschusses
über seine siebzigste Tagung32 sowie des Berichts des Gene-
ralsekretärs über mehrjährige Zahlungspläne33,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Beitragsaus-
schusses über seine siebzigste Tagung32;

2. nimmt außerdem Kenntnis von dem Bericht des
Generalsekretärs über mehrjährige Zahlungspläne33.

RESOLUTION 65/247

Verabschiedet auf der 73. Plenarsitzung am 24. Dezember 2010,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/65/647,
Ziff. 6).

65/247. Personalmanagement

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf die Artikel 8, 97, 100 und 101 der
Charta der Vereinten Nationen,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 49/222 A
und B vom 23. Dezember 1994 beziehungsweise 20. Juli
1995, 51/226 vom 3. April 1997, 52/219 vom 22. Dezember
1997, 52/252 vom 8. September 1998, 53/221 vom 7. April
1999, 55/258 vom 14. Juni 2001, 57/305 vom 15. April 2003,
58/296 vom 18. Juni 2004, 59/266 vom 23. Dezember 2004,
60/1 vom 16. September 2005, 60/260 vom 8. Mai 2006,
61/244 vom 22. Dezember 2006, 61/276 Abschnitt VIII vom
29. Juni 2007, 62/238 Abschnitt XXI vom 22. Dezember
2007, 62/248 vom 3. April 2008, 63/250 vom 24. Dezember
2008 und 63/271 vom 7. April 2009, ihre Beschlüsse 64/546
vom 22. Dezember 2009 und 64/548 vom 24. Dezember 2009
sowie ihre anderen einschlägigen Resolutionen und Beschlüs-
se,

erneut erklärend, dass die Bediensteten der Vereinten
Nationen ein unschätzbares Gut der Organisation darstellen,
und in Würdigung ihres Beitrags zur Förderung der Ziele und
Grundsätze der Vereinten Nationen,

in ehrendem Andenken an alle Bediensteten, die im
Dienste der Organisation ihr Leben gelassen haben,

nach Behandlung der der Generalversammlung vorge-
legten einschlägigen Berichte des Generalsekretärs über das
Personalmanagement34 und der entsprechenden Berichte des
Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfra-
gen35,

sowie nach Behandlung des Berichts der Gemeinsamen
Inspektionsgruppe über die Ethik im System der Vereinten
Nationen36 sowie der Mitteilung des Generalsekretärs zur
Übermittlung seiner diesbezüglichen Stellungnahmen und
derjenigen des Koordinierungsrats der Leiter der Organisatio-
nen des Systems der Vereinten Nationen37,

1. schließt sich vorbehaltlich der Bestimmungen die-
ser Resolution und unter Berücksichtigung der Bestimmun-

32 Official Records of the General Assembly, Sixty-fifth Session, Supple-
ment No. 11 (A/65/11).
33 A/65/65.

34 A/64/230, A/64/267, A/64/269, A/64/316, A/64/352, A/65/180,
A/65/202, A/65/213, A/65/305 und Add.1-4, A/65/332, A/65/343 und
A/65/350 und Add.1.
35 A/64/518 und A/65/537.
36 Siehe A/65/345.
37 A/65/345/Add.1.




